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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 
 

Hiermit laden wir zu der am 9. Juli 2009 um 11.00 Uhr im Hotel Savigny Frankfurt City Center, Savignystraße 
14-16, 60325 Frankfurt am Main, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Impera Total Return AG ein. 

 

Tagesordnung 
 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2008 mit dem Lagebericht für 
das Geschäftsjahr 2008 und dem Bericht des Aufsichtsrats 

 
Die vorgenannten Unterlagen nebst dem Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns liegen ab dem 

Zeitpunkt der Einladungsbekanntmachung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, 

Savignystr. 63, 60325 Frankfurt am Main, und während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme der Ak-
tionäre aus. Den Aktionären wird auf Verlangen unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen 

zugesendet. 
 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2008 in Höhe von EUR 

1.694.050,20 vollständig auf neue Rechnung vorzutragen. 
 

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008 

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2008 amtierenden Mitglied des Vorstands für 

diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 
 

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2008 amtierenden Mitgliedern des 

Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 
 

5. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 7 
AktG 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 
 

Die Gesellschaft wird gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 7 AktG ermächtigt, bis zum 8. Januar 2011 zum Zwecke des 
Wertpapierhandels eigene Aktien der Gesellschaft zu erwerben und zu veräußern. Der Bestand der zu 

diesem Zweck zu erwerbenden Aktien darf am Ende eines jeden Tages 5 % des jeweiligen Grundkapitals der 
Gesellschaft nicht übersteigen. Darüber hinaus dürfen die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien 

zusammen mit aus anderen Gründen erworbenen Aktien der Gesellschaft, die sich im Besitz der Gesellschaft 

befinden oder die ihr nach §§ 71 a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des 
Grundkapitals übersteigen. Der niedrigste Preis, zu dem jeweils eine eigene Aktie erworben werden darf, 

darf den durchschnittlichen Schlusskurs der Aktie der Gesellschaft im XETRA-Handel (oder einem ver-
gleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den drei dem jeweiligen Tag des Er-

werbs vorangehenden Börsentagen um nicht mehr als 10 % unterschreiten, der höchste Preis, zu dem je-

weils eine eigene Aktie erworben werden darf, darf diesen Wert um nicht mehr als 10 % überschreiten (je-



 

 

weils ohne Erwerbsnebenkosten). Diese Ermächtigung ersetzt ab ihrem Wirksamwerden für die Zukunft die 

von der Hauptversammlung am 6. Juni 2008 zu Punkt 6 a) der Tagesordnung beschlossene Ermächtigung. 

 
6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien 

gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 
 
a) Die Gesellschaft wird gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt, im Rahmen der gesetzlichen Grenzen 

eigene Aktien bis zu einem Anteil von insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 
bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Auf die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen 

eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71 a ff. AktG 

zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapitals entfallen. Die Ermächtigung 
darf nicht zum Zwecke des Handels in eigenen Aktien ausgenutzt werden. Die Ermächtigung gilt bis 

einschließlich zum 8. Januar 2011. 
 

b) Die Ermächtigung unter lit. a) kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, in Verfolgung 
eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft ausgeübt werden. Sie darf auch durch abhängige 

oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unternehmen oder für ihre oder deren Rechnung 

durch Dritte durchgeführt werden. 
 

c) Der Erwerb kann nach Wahl des Vorstands (1) über die Börse oder (2) mittels eines an sämtliche 
Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots oder (3) mittels einer öffentlichen Aufforderung zur 

Abgabe von Verkaufsangeboten erfolgen. 

 
(1) Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, darf der von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert 

je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den durchschnittlichen Börsenkurs der Aktien der 
Gesellschaft in der XETRA-Schlussauktion (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der 

Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten fünf Börsentage vor dem Erwerb der Aktien 
um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten. 

 

(2) Erfolgt der Erwerb über ein an alle Aktionäre gerichtetes öffentliches Kaufangebot, legt die 
Gesellschaft einen Kaufpreis oder eine Kaufpreisspanne je Aktie fest. Im Fall der Festlegung 

einer Kaufpreisspanne wird der endgültige Preis aus den vorliegenden Annahmeerklärungen 
ermittelt. Der von der Gesellschaft gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der 

Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) darf den durchschnittlichen Börsenkurs 

der Aktien der Gesellschaft in der XETRA-Schlussauktion (oder einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem) während der letzten fünf Börsentage vor dem Tag der endgültigen 

Entscheidung des Vorstands über das öffentliche Kaufangebot um nicht mehr als 10 % über- 
oder unterschreiten. Ergeben sich nach Veröffentlichung eines öffentlichen Kaufangebots 

erhebliche Abweichungen des maßgeblichen Kurses, so kann der Kaufpreis bzw. die 

Kaufpreisspanne angepasst werden. In diesem Fall wird auf den durchschnittlichen Börsenkurs 
der Aktie in der XETRA-Schlussauktion (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der 

Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten fünf Börsentage vor der Veröffentlichung 
einer etwaigen Anpassung abgestellt. Das Volumen des Kaufangebots kann begrenzt werden. 

Sofern die gesamte Zeichnung des Kaufangebots dieses Volumen überschreitet, muss die 
Annahme im Verhältnis der jeweils angebotenen Aktien erfolgen. Eine bevorrechtigte Annahme 

geringerer Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter Aktien je Aktionär kann vorgesehen 

werden. Das öffentliche Kaufangebot kann weitere Bedingungen vorsehen. 
 

(3) Erfolgt der Erwerb über eine öffentliche Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten, kann 
die Gesellschaft bei der Aufforderung eine Kaufpreisspanne festlegen, in der Angebote 

abgegeben werden können. Die Aufforderung kann eine Angebotsfrist, Bedingungen sowie die 

Möglichkeit vorsehen, die Kaufpreisspanne während der Angebotsfrist anzupassen, wenn sich 
nach der Veröffentlichung der Aufforderung während der Angebotsfrist erhebliche 

Veränderungen im Kurs der Aktie ergeben. Bei der Annahme wird aus den vorliegenden 
Verkaufsangeboten der endgültige Kaufpreis ermittelt. Der Kaufpreis je Aktie (ohne 

Erwerbsnebenkosten) darf den Mittelwert der Schlusskurse der Aktie im XETRA-Handel oder 
einem an die Stelle des XETRA-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem 

an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten fünf Börsenhandelstage vor dem Tag, 



 

 

an dem die Verkaufsangebote von der Gesellschaft angenommen werden, um nicht mehr als 

10 % über- oder unterschreiten. Sofern die Anzahl der zum Kauf angebotenen Aktien die von 

der Gesellschaft insgesamt zum Erwerb vorgesehene Aktienanzahl übersteigt, muss die 
Annahme im Verhältnis der jeweils angebotenen Aktien erfolgen. Eine bevorrechtigte Annahme 

geringerer Stückzahlen bis zu 100 Stück zum Erwerb eigener Aktien der Gesellschaft je Aktionär 
kann vorgesehen werden. Die Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten kann weitere 

Bedingungen vorsehen. 

 
d) Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund der vorstehenden Ermächtigung oder aufgrund einer 

früher erteilten Ermächtigung erworbenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats neben einer 
Veräußerung über die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre wie folgt zu verwenden: 

 

(1) Sie können an Dritte gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenkurs 
von Aktien gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. 

Als maßgeblicher Börsenkurs im Sinne der vorstehenden Regelung gilt dabei der Mittelwert der 
Schlusskurse der Aktie der Gesellschaft im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren 

Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten fünf 
Börsenhandelstage vor der Veräußerung der Aktien. In diesem Fall darf die Anzahl der zu 

veräußernden Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 

der heutigen Hauptversammlung oder - falls dieser Betrag geringer ist - 10 % des zum 
Zeitpunkt der Veräußerung der Aktien eingetragenen Grundkapitals der Gesellschaft nicht 

überschreiten. Auf diese Begrenzung von 10 % des Grundkapitals sind diejenigen Aktien 
anzurechnen, die unter Ausnutzung einer während der Laufzeit dieser Ermächtigung geltenden 

Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des 

Bezugsrechts ausgegeben wurden. Ferner sind auf diese Begrenzung auf 10 % des 
Grundkapitals diejenigen Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen 

mit Wandel- und/oder Optionsrecht ausgegeben wurden oder auszugeben sind, sofern die 
Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung in entsprechender 

Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben 
werden. 

 

(2) Sie können zur Erfüllung von Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten 
aus Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen verwendet werden, die von der 

Gesellschaft und/oder deren Tochtergesellschaften ausgegeben werden. 
 

(3) Sie können im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder des Erwerbs von 

Unternehmen, Teilen von Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen oder sonstigen 
Vermögensgegenständen an Dritte übertragen werden. 

 
(4) Sie können eingezogen werden, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines 

weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Die Einziehung führt grundsätzlich zur 

Kapitalherabsetzung. Die Einziehung kann aber auch im vereinfachten Verfahren ohne 
Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen Betrags der übrigen Aktien am 

Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 AktG erfolgen. Der Vorstand ist in diesem Fall ermächtigt, die 
Angabe der Zahl der Aktien in der Satzung entsprechend anzupassen. 

 
Das Bezugsrecht der Aktionäre wird insoweit ausgeschlossen, als eigene Aktien gemäß den 

Ermächtigungen unter den vorstehenden Ziffern (1), (2) oder (3) verwendet werden. 

 
e) Die Ermächtigungen unter lit. d) können ganz oder teilweise, einmal oder mehrmals, einzeln oder 

gemeinsam durch die Gesellschaft ausgenutzt werden, die Ermächtigungen unter lit. d) Ziffer (1) bis 
(3) auch durch abhängige oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unternehmen oder auf 

deren Rechnung oder auf Rechnung der Gesellschaft handelnde Dritte. 

 
f) Diese Ermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ersetzt mit ihrem Wirksamwerden für die Zukunft 

die von der Hauptversammlung am 6. Juni 2008 unter Punkt 6 b) der Tagesordnung beschlossene 
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien. 

 
7. Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 

 



 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, gemäß § 8 Abs. 12 Satz 2 der Satzung für die Mitglieder des 

Aufsichtsrats eine Vergütung für das Geschäftsjahr 2008 wie folgt festzusetzen: Für das Geschäftsjahr 2008 

ist jedem Mitglied des Aufsichtsrats eine Vergütung in Höhe von EUR 5.000,-- zu zahlen. Der Vorsitzende des 
Aufsichtsrats erhält das Doppelte, der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats das 1 ½-fache dieses 

Betrages. Die Gesellschaft erstattet gemäß § 8 Abs. 12 Satz 3 der Satzung die auf die Vergütung entfallende 
Umsatzsteuer, soweit die Mitglieder des Aufsichtsrats berechtigt sind, die Umsatzsteuer der Gesellschaft 

gesondert in Rechnung zu stellen und dieses Recht auszuüben. 

 
8. Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat 

 
Mit Ablauf der Hauptversammlung am 9. Juli 2009 endet die Amtszeit aller Aufsichtsratsmitglieder. Daher 

sind Neuwahlen zum Aufsichtsrat erforderlich. Der Aufsichtsrat besteht nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG 

und § 8 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Die 
Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. 

 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die 

über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 beschließt, zu Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zu 
wählen, wobei die Wahlen als Einzelwahlen durchgeführt werden sollen: 

 

a) Matthias Girnth, Selbständiger Unternehmensberater, wohnhaft Bad Soden, 
b) Daniel Wenzel, Mitglied des Verwaltungsrats der Mountain Super Angel AG/Schweiz, wohnhaft 

Zürich/Schweiz, 
c) Manfred Boersch, Geschäftsführer der Upstream Consult GmbH, wohnhaft Hamm. 

 

 
9. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009 

 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuer-

beratungsgesellschaft, Eschborn, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 zu wählen. 
 

Bericht des Vorstands zu Punkt 6 der Tagesordnung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 in Verbindung mit § 186 

Abs. 4 Satz 2 AktG über den Bezugsrechtsausschluss im Zusammenhang mit der Ermächtigung zum 
Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien 

 
Der folgende Bericht liegt ab dem Zeitpunkt der Einladungsbekanntmachung der Hauptversammlung in den 

Geschäftsräumen der Gesellschaft, Savignystr. 63, 60325 Frankfurt am Main, und während der Hauptversammlung 

zur Einsichtnahme der Aktionäre aus; den Aktionären wird auf Verlangen unverzüglich und kostenlos eine Abschrift 
dieser Unterlage zugesendet: 

 
Tagesordnungspunkt 6 enthält den Vorschlag der Verwaltung, die Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zu 

ermächtigen, bis zum 8. Januar 2011 eigene Aktien bis zu einem Anteil von insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der 

Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. 
 

Mit der vorgeschlagenen Ermächtigung wird die Gesellschaft in die Lage versetzt, das Instrument des Erwerbs 
eigener Aktien für die mit einem solchen Erwerb verbundenen Vorteile im Interesse der Gesellschaft und der 

Aktionäre zu nutzen. 
 

Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht vor, dass das Bezugsrecht bei einer Veräußerung der erworbenen eigenen 

Aktien an Dritte ausgeschlossen werden kann, sofern die erworbenen Aktien zu einem Preis veräußert werden, der 
den Börsenkurs von Aktien gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. 

Als maßgeblicher Börsenkurs gilt dabei der Mittelwert der Schlusskurse der Aktie der Gesellschaft im XETRA-Handel 
(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten fünf 

Börsenhandelstage vor der Veräußerung der Aktien. Als Zeitpunkt der Veräußerung gilt der Zeitpunkt, in dem die 

Übertragungsverpflichtung eingegangen wird, auch wenn diese noch bedingt sein sollte. Geht der Übertragung 
keine gesonderte Verpflichtung voraus, gilt als Veräußerungszeitpunkt der Zeitpunkt der Übertragung selber. Dies 

gilt auch, wenn der Zeitpunkt der Übertragung in der Verpflichtungsvereinbarung als maßgeblicher Zeitpunkt 
bestimmt wird. Die Ermächtigung erlaubt insoweit insbesondere eine schnellere und kostengünstigere Platzierung 

der Aktien als bei deren Veräußerung nach den Regeln der Einräumung eines Bezugsrechts an die Aktionäre. Die 
Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden bei dieser Veräußerung von eigenen Aktien 

an Dritte unter Ausschluss der Aktionäre vom Bezugsrecht auf der Grundlage der Regelung des § 71 Abs. 1 Nr. 8 



 

 

AktG angemessen gewahrt. Dem Gedanken des Verwässerungsschutzes der Aktionäre wird dadurch Rechnung 

getragen, dass die Aktien nur zu einem Preis veräußert werden dürfen, der den maßgeblichen Börsenkurs nicht 

wesentlich unterschreitet. Die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für die eigenen Aktien geschieht 
zeitnah vor der Veräußerung. Der Vorstand wird sich dabei – unter Berücksichtigung der aktuellen 

Marktgegebenheiten – bemühen, einen eventuellen Abschlag auf den Börsenkurs so niedrig wie möglich zu halten. 
Der Abschlag wird sich voraussichtlich auf höchstens 3 % beschränken, jedenfalls aber nicht mehr als 5 % 

betragen. Interessierte Aktionäre können ihre Beteiligungsquote zu im Wesentlichen gleichen Bedingungen durch 

Zukäufe im Markt erhalten. Diese Ermächtigung beschränkt sich darüber hinaus auf insgesamt höchstens 10 % des 
im Zeitpunkt der Beschlussfassung der heutigen Hauptversammlung oder – falls dieser Betrag niedriger ist – des 

zum Zeitpunkt der Veräußerung der Aktien eingetragenen Grundkapitals der Gesellschaft. Auf diese Begrenzung 
von 10 % des Grundkapitals sind diejenigen Aktien anzurechnen, die unter Ausnutzung einer während der Laufzeit 

dieser Ermächtigung geltenden Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss 

des Bezugsrechts ausgegeben werden. Ferner sind auf diese Begrenzung auf 10 % des Grundkapitals diejenigen 
Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandel- und/oder Optionsrecht 

ausgegeben wurden oder auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts 

ausgegeben werden. 
 

Die Ermächtigung sieht weiterhin vor, dass die erworbenen eigenen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der 

Aktionäre zur Erfüllung von Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten aus von der 
Gesellschaft und/oder deren Tochtergesellschaften künftig auszugebenden Wandel- und/oder 

Optionsschuldverschreibungen verwendet werden können. Es kann im Interesse der Gesellschaft und ihrer 
Aktionäre zweckmäßig sein, von einer Erhöhung des Grundkapitals oder einer Aktienausgabe aus bedingtem 

Kapital abzusehen und zur Bedienung der Wandel- und Optionsrechten ganz oder teilweise eigene Aktien 

einzusetzen. Dadurch werden eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft und eine Verwässerung der 
Beteiligungsquote der Aktionäre vermieden. 

 
Die Ermächtigung sieht zudem vor, dass das Bezugsrecht auch bei der Übertragung der erworbenen Aktien als 

Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder des Erwerbs von Unternehmen, Teilen von 
Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen oder sonstigen Vermögensgegenständen ausgeschlossen werden kann. 

Unternehmenserweiterungen erfordern in der Regel rasche Entscheidungen. Durch die vorgesehene Ermächtigung 

kann der Vorstand auf dem Markt rasch und flexibel auf sich bietende Gelegenheiten reagieren und Möglichkeiten 
zur Unternehmenserweiterung sowie zum Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände ausnutzen. Der Preis, zu dem 

eigene Aktien in diesem Fall verwendet werden, hängt von den jeweiligen Umständen des Einzelfalls und vom 
jeweiligen Zeitpunkt ab. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der Vorstand sicherstellen, dass die 

Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt bleiben. In der Regel wird er sich bei der Bemessung des Werts der 

als Gegenleistung hingegebenen Aktien am Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft orientieren. Eine schematische 
Anknüpfung an einen Börsenkurs ist indes nicht vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte 

Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des Börsenkurses in Frage zu stellen. Konkrete 
Akquisitionsvorhaben bestehen derzeit nicht. 

 

Schließlich wird die Gesellschaft ermächtigt, eigene Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss 
einzuziehen. Auch eine solche Ermächtigung ist üblich. Sie erlaubt es der Gesellschaft, auf die jeweilige 

Kapitalmarktsituation angemessen und flexibel zu reagieren. Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht dabei 
entsprechend § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG vor, dass der Vorstand die Aktien auch ohne Kapitalherabsetzung einziehen 

kann. Durch Einziehung der Aktien ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich der anteilige Betrag der übrigen 
Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft. Der Vorstand wird insoweit ermächtigt, die Satzung hinsichtlich der 

sich veränderten Anzahl der Stückaktien anzupassen. 

 
Die genannten Ermächtigungen zur Verwendung eigener Aktien können – mit Ausnahme der Ermächtigung zur 

Einziehung – auch durch abhängige oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unternehmen oder auf 
deren Rechnung oder auf Rechnung der Gesellschaft handelnde Dritte ausgenutzt werden. 

 

Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zum Erwerb bzw. zur 
Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen wird. Eine 

Ausnutzung dieser Möglichkeit wird nur dann erfolgen, wenn dies nach Einschätzung des Vorstands und des 
Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt und verhältnismäßig ist. 

 
Der Vorstand wird in der jeweils nächsten Hauptversammlung über jede Ausnutzung der Ermächtigung zum Erwerb 

sowie zur Verwendung eigener Aktien berichten. 



 

 

 

Die gegenwärtig noch bestehende Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien, die durch die Hauptversammlung mit 

Beschluss vom 6. Juni 2008 erteilt wurde, läuft am 30. November 2009 aus. Aus diesem Grund soll bereits im 
Rahmen dieser Hauptversammlung eine neue Ermächtigung geschaffen werden, welche die Ermächtigung zum 

Erwerb eigener Aktien vom 6. Juni 2008 ersetzt. 
 

Teilnahmebedingungen 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, 
die sich spätestens bis zum Ablauf des 2. Juli 2009 (24:00 Uhr) bei der Gesellschaft anmelden. Die Anmeldung 

bedarf der Textform und kann in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. 
 

Die Aktionäre müssen darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 

Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Hierzu bedarf es eines Nachweises ihres Anteilsbesitzes durch das 
depotführende Institut, der sich auf den Beginn des 18. Juni 2009 (00:00 Uhr) beziehen und der Gesellschaft 

spätestens bis zum Ablauf des 2. Juli 2009 (24:00 Uhr) zugehen muss. Der Nachweis bedarf der Textform und 
kann in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der 

Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer diesen Nachweis erbracht hat. 
 

Die Anmeldung und der Nachweis sind an folgende Adresse zu richten: 

 
Impera Total Return AG 

c/o Computershare HV-Services AG 
Hansastraße 15 

80686 München 

Telefax: +49 (0)89-309037-4675 
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

 
Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Berechtigungsnachweises einen 

geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Bestehen auch an diesem Zweifel, so kann die Gesellschaft die 
Berechtigung des Aktionärs zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 

zurückweisen. 

 
Stimmrechtsvertretung 

Die Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut 
oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben zu lassen. Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine 

Aktionärsvereinbarung oder eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten Personen bevollmächtigt wird, ist die 

Vollmacht schriftlich zu erteilen. 
 

Gegenanträge und Wahlvorschläge 
Gegenanträge von Aktionären gegen einen oder mehrere Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem 

bestimmten oder mehreren Tagesordnungspunkten gemäß § 126 Abs. 1 AktG sowie Wahlvorschläge im Sinne von 

§ 127 AktG sind ausschließlich an die nachstehende Adresse zu übersenden. Anderweitig adressierte Gegenanträge 
und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. 

 
Impera Total Return AG 

Savignystraße 63 
60325 Frankfurt am Main 

Telefax: +49 (0)69-742277-29 

E-Mail: gpl@impera.de 
 

Zugänglich zu machende Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die spätestens zwei Wochen vor dem 
Tag der Hauptversammlung unter vorstehender Adresse eingehen, werden einschließlich des Namens des Ak-

tionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unverzüglich im Internet unter 

http://www.impera.de veröffentlicht. 
 

Frankfurt am Main, im Mai 2009 
 

Impera Total Return AG 
Der Vorstand 


